
 

 

Veröffentlichung der Erlangung der Kontrolle über die Voltabox AG gemäß § 35 
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes (WpÜG) 
  

Bieterin: 

Triathlon Holding GmbH  
Am Brand 11-13 
90602 Pyrbaum OT Seligenporten 
Deutschland 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 36109 

Zielgesellschaft: 

Voltabox AG 
Technologiepark 32 
33100 Paderborn 
Deutschland 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HRB 12895 

ISIN DE000A2E4LE9 / WKN A2E4LE 

Angaben zum Kontrollerwerb: 

Die Triathlon Holding GmbH hat am 7. Februar 2023 durch den Erwerb von Aktien die 
Kontrolle gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die Voltabox AG mit Sitz 
in Paderborn und der Geschäftsanschrift Technologiepark 32, 33100 Paderborn, 
erlangt. 

Durch den Erwerb hält die Bieterin unmittelbar 6.468.860 der 17,407,500 
Inhaberaktien. Dies entspricht einem Stimmrechtsanteil von 37,16 % der Stimmrechte 
der Zielgesellschaft. Mit Erlangung der Kontrolle gemäß §§ 35 Abs. 1, 29 Abs. 2 
WpÜG über die Zielgesellschaft ist die Bieterin zur Abgabe eines Pflichtangebots 
gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG gerichtet auf den Erwerb sämtlicher Aktien der 
Zielgesellschaft verpflichtet. 

Neben der Bieterin haben auch die folgenden Gesellschaften durch den vorstehenden 
Aktienerwerb und der Zurechnung am 7. Februar 2023 mittelbar die Kontrolle im Sinne 
von § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die Zielgesellschaft erlangt: 

• SUNLIGHT GROUP ENERGY STORAGE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
SOCIETE ANONYME, Athen, Griechenland 

• Olympia Group Ltd., Limassol, Zypern 

• Folloe AIF V.C.I.C. Ltd., Limassol, Zypern 

• Rackham Trust Company S.A., Genf, Schweiz 



 

 

• Twenty20 Trustees S.A., Genf, Schweiz 

• Herr Arnaud Cywie, Genf, Schweiz 

• Herr James Geoffrey Bethune Taylor, Liss Hampshire, Vereinigtes Königreich  

• Koronetta Holdings Ltd., Limassol, Zypern  

• Herr Panos Germanos, Saanen, Schweiz 

• Geraer Batterie-Dienst GmbH, Gera 

 (zusammen die “Weiteren Kontrollerwerber“).  

Dabei werden den Weiteren Kontrollerwerbern die Stimmrechte der Bieterin aus 
6.468.860 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Zielgesellschaft nach § 30 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 WpÜG zugerechnet. Dies entspricht ebenfalls einem Stimmrechtsanteil 
von 37,16 % der Zielgesellschaft. Die vorliegende Veröffentlichung gemäß § 35 Abs. 1 
i.V.m. § 10 Abs. 3 WpÜG erfolgt daher zugleich auch im Namen der Weiteren 
Kontrollerwerber, vertreten durch die Bieterin. 

Die Bieterin wird nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Erfüllung ihrer Verpflichtung 
und gleichzeitig der Verpflichtungen der Weiteren Kontrollerwerber gegenüber allen 
Aktionären der Zielgesellschaft gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ein Pflichtangebot zum 
Erwerb sämtlicher Aktien der Zielgesellschaft zum gesetzlichen Mindestpreis abgeben. 
Die Weiteren Kontrollerwerber werden kein gesondertes Pflichtangebot 
veröffentlichen. 

Das Pflichtangebot wird zu den in der Angebotsunterlage festzulegenden 
Bestimmungen durchgeführt werden, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der 
Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit dies 
rechtlich zulässig ist. 

Die Angebotsunterlage wird von der Bieterin gem. §§ 35 Abs. 2 Satz 2, 14 Abs. 3 Satz 
1 WpÜG im Internet unter der Adresse www.triathlon.holdings veröffentlicht. Zudem 
wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. Diese Veröffentlichung gem. §§ 35 Abs. 1, 10 Abs. 3 WpÜG erfolgt 
im Namen der Bieterin und der Weiteren Kontrollerwerber. 

Wichtige Informationen: 

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Zielgesellschaft. Inhabern von 
Aktien der Zielgesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle 
sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, 
sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten 
werden. 

Das Pflichtangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der 
Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und 



 

 

Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur 
Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung) durchgeführt. 

7. Februar 2023 

Triathlon Holding GmbH 


